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Zur Revision des Urheberrechtes

Die Schule, die Videokassette

und der Dorfbäcker
Einen besonderen Aspekt des Problems der
Kulturfinanzierung stellt das
Urheberrechtsgesetz Gesetz zum Schutz von
Urheberinnen und Urhebern eines geistigen
Werkes) dar, zu dessen Revision das
Bundesamt für geistiges Eigentum einen
vieldiskutierten Entwurf vorgelegt hat.
Das geltende Recht stammt aus dem Jahre
1922, einer Zeit also, da noch niemand
ahnen konnte, welche Vervielfältigungsmöglichkeiten

uns die moderne Technik in
Form von Fotokopierern und Audio- bzw.
Videokassetten bringen würde. In vielen

europäischen Ländern ist längst festgelegt
worden, dass auf der Massennutzung
(Fotokopien, Leerkassetten) urheberrechtlich
geschützter Werke sowie auf deren Ausleihung

und Vermietung (z. B. Bibliotheken)
Gebühren erhoben werden, die dann von
Verwertungsgesellschaften nach einem
bestimmten Schlüssel an Autorinnen und
Autoren weiterverteilt werden.
Unser völlig veraltetes Gesetz dagegen
kennt keine derartigen Bestimmungen, und
der obengenannte neue Entwurf sieht ganz
im Gegenteil sogar zugunsten von
Konsumenten und Vermarktern eine weitgehende
Enteignung der Urheberinnen und Urheber

vor, die dadurch der Möglichkeit beraubt
werden, von ihren Schöpfungen angemessen

leben zu können, und so nach wie vor
auf gelegentliche Almosen und
Anerkennungspreise angewiesen sind. Ohne es zu
merken und ohne viel Skrupel dabei zu
verspüren, haben wir uns allmählich zu
einem Volk entwickelt, das mit fremdem
geistigem Eigentum umspringt, wie wenn es

sein eigenes wäre.
Nachstehendes Erlebnis eines «Betroffenen»,

des Filmschaffenden Fredi M. Murer,

mag diese täglich wiederkehrende,
«stille» Enteignung noch zusätzlich
illustrieren:

Vor einiger Zeit lebte in der Nähe eines
Schulhauses ein Bäcker, der davon lebte,
den Schülern Pausenbrötchen zu verkaufen.

Eines Tages lud ein Lehrer des nebenan

stehenden Schulhauses mich ein, um
mit seinen Schülern über einen meiner
Filme zu diskutieren. Ich nahm die Einladung

an und reiste mit Zug und Postauto
über zwei Stunden zu dieser Schule neben
der Bäckerei. Zu dieser Zeit leistete ich
solche Arbeit oft und unentgeltlich. Die
Schulen hatten mir nur die Spesen zu
bezahlen, und ein Prozentanteil der Filmmie¬

ten kam per Ende Jahr über den Verleih
an mich zurück. Kein Vermögen, aber
doch einige tausend Franken, die mich für
meine Kulturarbeit und als Autor der Filme

ein wenig entlöhnten.
Dieser Lehrer gestand mir eingangs der
Diskussion ganz stolz, dass er meinen Film
auf Video überspielt habe, als er im
Fernsehen gekommen sei. Ich stellte mir die
30köpfige Schulklasse vor der Leuchtbriefmarke

vor, dem Fernsehgerät also, das auf
einem sehr teuren Videorecorder stand.
Nach meinem Referat bedankte sich der
Lehrer im Namen der Schüler und der
Erziehungsdirektion für mein nettes
Erscheinen. Zum Glück gäbe es heute
Video, meinte er, denn in seinem Budget
seien weder Filmmieten noch
Spesenentschädigungen vorgesehen, geschweige
denn Honorare für «Gastdozenten». Aber
für einen Künstler sei es doch eine Ehre,
dass seine Werke überhaupt gezeigt werden;

das sollte ihm doch eine Reise wert
sein.
Ich erkannte sogleich, dass in diesem Lehrer

ein verkappter Sozialist stecken muss-
te, und war von seinem idealistischen
Gedankengut begeistert. Noch bevor ich
mich selber zum Essen einlud und meine
Rückreise antrat, forderte ich seine Schüler

auf, dem Vorbild ihres Lehrers zu
folgen und von nun an ihre Pausenbrötchen
zu Ehren der Bäckerkunst beim Bäcker zu
klauen. Die Schüler waren von dieser Idee
ebenso begeistert wie der Bäcker, denn
dieser ging sogleich quer über die Strasse

zum Metzger und erwies ihm auf gleiche
Weise die Ehre für seine Kunst des
Wurstens. Weil wegen des hohen Absatzes seiner

Pausenbrötchen dem Bäcker bald das
Mehl ausging und er dieses beim Müller
auf gleiche Weise beschaffen wollte wie
der Lehrer den Film von Murer, wurde er
erwischt.
Aus der Untersuchungshaft schrieb er mir
eine Karte mit folgendem reumütigem
Wortlaut: Ob Schüler beim Bäcker ihre
Pausenbrötchen klauen oder die Lehrer
ihren Schülern zu Unterrichtszwecken Filme

von Filmautoren vorführen, die sie bei
deren Ausstrahlung am Fernsehen auf
Videokassetten aufgezeichnet haben, ist
zweimal dasselbe Übel, aber wahrscheinlich

ist das erstere das kleinere.
Der weisen Einsicht des Bäckermeisters
habe ich als «Filmermeister» nichts
hinzuzufügen. Fredi M. Murer

Wenn 17,65 mal 33,41
im Bruchteil einer Sekunde
589,6865 ergibt, haben wir
daran mitgerechnet.
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Nicht nur, dass Dünne
Schichten Mikroschal-
tungen überhaupt erst
möglich machen, auch
an der Flüssigkristall-
Anzeige haben sie
einen nicht gerade
geringen Anteil. Zum
einen liefert Balzers
Glasplatten mit
aufgedampften

Chromschichten, aus denen
Masken hergestellt
werden, die man für
die fotolithographische

Herstellung kleiner

und kleinster
Schaltkreise braucht.
Zum anderen hat
Balzers Schichten
entwickelt, welche die
Flüssigkristallschicht
begrenzen und die
LCD-Anzeige sichtbar
machen. Doch unter
Vakuum aufgebrachte
Dünnschichtbeläge
sorgen auch dafür,
dass sich Cockpit-Fenster

nicht elektrisch
aufladen, dass
Glasscheiben beheizt werden

können. Was alle
gemeinsam haben: sie
müssen mit grösster
Sorgfalt und unter
vollkommen reinen
Bedingungen
aufgedampft werden.

BALZERS
...je mehr man Vakuum braucht
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